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„Bausparer ohne Recht. Verträge muss
man nicht mehr halten“ vom 22. Februar:

Schlüssige Begründung

Die Behauptungen der Überschriften sind
schwer nachvollziehbar, ja irreführend.
Das Urteil des BGH hat den Bausparkassen
ja keineswegs ihr Geschäftsrisiko abge-
nommen. Im Gegenteil: Es schützt das ge-
nossenschaftlich verwaltete Sparkapital
der Solidargemeinschaft von Millionen
Bausparern vor der Auszehrung. Diese
droht, wenn in der Niedrigzinsphase die
Bausparer ihr Ansparkapital nicht ver-
tragskonform zum Erwerb einer Immobi-
lie nutzen, sondern als fünf Prozent Zins
abwerfende Kapitalanlage. Das war und ist
nicht der Sinn des steuerlich geförderten
Bausparens. Darin unterscheidet sich auch
der Geschäftszweck der Bausparkassen
von dem anderer Bankinstitute. Seit Be-
ginn der Niedrigzinsphase sind die Bau-
sparkassen erstmals in ihrer Geschichte au-
ßerstande, den vertraglich für die Anspar-
phase vereinbarten Vertragszins durch
Ausleihungen des Solidarkapitals zu er-
wirtschaften. Sie müssen daher den Ver-
tragszins aus der Substanz zahlen. Im wirt-
schaftlichen Ergebnis finanzieren ausge-
rechnet diejenigen Bausparer die Vertrags-
zinsen, welche für ihren fremdfinanzier-
ten Immobilienerwerb bereits Zinsen zah-
len. Das Urteil musste deshalb eine bislang
unbekannte Detailfrage beantworten, die
sich derzeit gehäuft am Ende der Anspar-
phase von Bausparverträgen stellt: Kann
sich die Bausparkasse durch Kündigung
von der unbefristet vereinbarten Zinsver-
pflichtung lösen, wenn der Bausparer sein
Sparkapital nicht zum Immobilienerwerb
nutzt, sondern als verzinsliche Kapitalan-
lage. Der BGH hat diese Rechtsfrage mit
schlüssiger Begründung bejaht. Roma
locuta – causa finita. Dadurch ist aber kei-
neswegs die Gesamtheit der Bausparer be-
nachteiligt. Betroffen ist lediglich der zeit-
bedingt untypische Ausnahmefall: Der
Bausparer baut nicht, sondern möchte sei-
ne angesparten Beiträge als zinsgünstiges
Darlehen an die Bausparkasse stehen las-
sen. Das Urteil des BGH war daher auch
eine Art Befreiungsschlag gegen Kollateral-
schäden der europäischen Geld- und Zins-
politik. Diese blähte mit Billionen Kunst-
geld den Finanzmarkt auf, fuhr gezielt mit
Blick auf überschuldete Staaten die Zinsen
auf null herunter und enteignete dadurch
mittelbar Millionen Bürger, die von Zinsen
leben. Ohne diese Fernwirkungen hätte es
das so heftig kritisierte Urteil nicht gege-
ben. Den Titel „Gebrechlichkeitspfleger“
hat sich deshalb nicht der BGH verdient,
sondern eher EZB-Draghi für Italien und
andere bankrottbedrohte Staaten.
 Dr. Helmut Frey, München

Unerfreuliches Urteil

Keine Frage: Der BGH hat ein für Bauspa-
rer, die aus Altverträgen hohe Guthaben-
zinsen beziehen und jetzt mit einer Kündi-
gung ihrer Verträge rechnen müssen, uner-
freuliches Urteil gesprochen. Es mag rich-
tig sein, was Herbert Prantl dem BGH vor-
wirft: „mit juristischen Raffinessen das
Recht der Verbraucher ausgehebelt“ zu ha-
ben. Aber es ist doch so, dass heute kaum
mehr ein Vertrag so hieb- und stichfest for-
muliert ist, dass man sich auf den rechtli-
chen Elementarsatz „pacta sunt servanda“
glasklar verlassen kann. Das muss nicht
immer zum Nachteil von Verbrauchern
sein. Ich erinnere nur an wohl zehntau-
send Darlehensnehmer, die in den letzten
Jahren aus laufenden oder sogar schon ge-
tilgten privaten Immobiliendarlehen rück-
wirkend (!) ausgestiegen sind und daraus
zum Teil erhebliche finanzielle Vorteile ge-
zogen haben. Rechtliche Grundlage für die
vorzeitige Beendigung eines meist hoch-
verzinsten Immobiliendarlehens ohne die
üblichen Vorfälligkeitskosten waren in vie-
len Fällen freilich fehlerhafte Widerrufsbe-
lehrungen der Banken. Der BGH hatte eine
von vielen Sparkassen verwendete Wider-

rufsbelehrung für ungültig erklärt (Az. XI
ZR 564/15), mit der Folge, dass die ge-
schlossenen Immobiliendarlehensverträ-
ge auch nach Jahren oder sogar nach der
vollständigen Tilgung rückabgewickelt
werden konnten. Medien lobten die damali-
ge Entscheidung des BGH als verbraucher-
freundliches Urteil und sprachen vom „Wi-
derrufsjoker“. Martin Fryba, Seefeld

Geschädigte Rentner

Heribert Prantl irrt, wenn er meint, „der
Bundesgerichtshof hat mit einem Kern-
satz des Rechts [pacta sunt servanda] ge-
brochen“. Auf dem Siegerpodest steht
längst das Bundessozialgericht. Mit dem
seit 1.1.2004 geltenden Gesundheitsmoder-
nisierungsgesetz GMG verfolgten die Lob-
byisten der Gesetzlichen Krankenkassen
und die Politik (allen voran die damalige
Ministerin Ulla Schmidt) von vornherein
das Ziel, sich am Privateigentum der Rent-
ner zu bedienen. Dadurch sollten die durch
die politischen Fehlleistungen der rot-grü-
nen Bundesregierung in desolate Finanzla-
ge gebrachten Sozialsysteme wieder mit
Milliarden gefüllt werden. Der 12. Senat
des Bundessozialgerichts übernahm die

Schmutzarbeit, die „Wischiwaschi-Formu-
lierung“ des Gesetzes in verwertbares Un-
recht umzusetzen. Dazu produzierte die-
ser Senat im Wesentlichen im Jahr 2006
mehrere Urteile. In diesen wurden Kapital-
lebensversicherungen, die mit bereits ver-
steuertem und verbeitragtem Gehalt (also
Privateigentum) angespart worden waren,
rechtsbeugend umdefiniert in verkappte
Betriebsrenten. Dabei bestätigte sich das
Bundessozialgericht auch amtsanmaßend
permanent die Verfassungskonformität
des eigenen Handelns. Und da man nun
wirklich schnell an ordentlich viel Geld
wollte, galt das Gesetz selbstverständlich
auch rückwirkend; die verfassungsfeindli-
che Rückwirkung wurde einfach als „un-
echte Rückwirkung“ bezeichnet. Zu allem
Überfluss hat auch noch der Erste Senat
des Bundesverfassungsgerichts 2008 alle
rechtsbeugenden Aussagen des Bundesso-
zialgerichts abgeschrieben und unter Ver-
fassungsbruch bestätigt. Sechs Millionen
geschädigte Rentner wissen: Die Bananen-
republik droht nicht, sie ist längst da.
  Dr. Arnd Rüter, Vaterstetten

Recht und politische Moral

Ein ehemaliger akademischer Lehrer auf
dem Gebiet der Rechtsphilosophie lehrte
uns, „dass Recht in der Gesellschaft nie
höher sein kann als die jeweils herrschen-
de politische Moral“. Dies erleben wir in
der Welt von heute in einer beeindrucken-
den und zugleich beängstigenden Weise
nahezu täglich. Verbreitet ist auch nicht
erst seit heute die Weisheit, wonach „bei
Geld vielfach die Moral aufhört“. Insoweit
erlaube ich mir, den Schlusssatz im Kom-
mentar – der BGH stärkt die objektiv Stär-
keren – um die Feststellung zu erweitern,
dass mit diesem Urteil auch die subjektiv
Stärkeren gestärkt werden, da Urteilsfin-
dung und -begründung in Raum und Zeit
letztlich immer subjektiver Natur sind und
bleiben werden.
 Prof. Dr. Detlef Wächter, Stadtroda

Kolonialisierung des Individuums

Das Fundament des Rechtssystems wird
angetastet, wenn – wie nun geschehen –
das Prinzip, Verträge seien einzuhalten,
eingeschränkt wird. Die sich abzeichnende
Veränderung geht über den konkreten Fall
von Bausparverträgen hinaus, wie die an-
gestrebte Neuregelung des Datenschutzes
zeigt: Die Bundesregierung will, dass Ver-
einbarungen über den Umgang mit Indivi-
dualdaten einseitig durch Unternehmen
verändert werden können und dies ohne
Absprache mit den Betroffenen, ja ohne
Informationspflicht. Ich nenne das eine
Kolonialisierung des Individuums.
 Wolfgang Wendt, Berlin

„Hochachtungsvoll!“ vom 18./19. Februar:

Wohl eine Verwechslung

Es scheint, als verwechsle Christian Mayer
Kants kategorischen Imperativ mit der gol-
denen Regel. Wenn er dafür plädiert, „an-
dere so zu behandeln, wie sie selbst gerne
behandelt werden möchten“, dann ist das
die positive Formulierung dessen, was klei-
ne Kinder als „goldene Regel“ für ein gutes
Miteinander kennenlernen: „Was du nicht
willst, das man dir tu, das füg auch keinem
andern zu.“ Diese verlangt dem Menschen
aber deutlich weniger ab als der kategori-
sche Imperativ, geht sie doch von dem aus,
was ein Individuum in einer bestimmten
Situation selbst gerne hätte, ist also (allein)
„bedingt“ durch persönliche Vorlieben.
Und nur, weil es einen gewissen gesell-
schaftlichen Konsens hinsichtlich dieser
Vorlieben gibt, ist die goldene Regel im All-
tag als Handlungsgrundlage meist völlig
ausreichend. Der kategorische Imperativ
hingegen stellt einen höheren Anspruch:
„Handle so, dass die Maxime deines Wil-
lens jederzeit zugleich als Prinzip einer all-
gemeinen Gesetzgebung gelten könne“. Ei-
ne Handlung muss bzw. müsste also für al-
le Personen in vergleichbaren Situationen
zum Gesetz verallgemeinerbar sein. Das
verlangt vom Individuum, von persönli-
chen Vorlieben Abstand nehmen zu kön-
nen bzw. diese kritisch auf ihren „Erstre-
benswert“ für alle Individuen zu untersu-
chen. Hinsichtlich der Höflichkeit, um die
es im Text geht, dürften goldene Regel und
kategorischer Imperativ allerdings nach
ähnlichen Umgangsformen verlangen.
 Anna Schreiber, München

Das Pottern an sich

So wie der Autor die souveränen Reaktio-
nen von J. K. Rowling beschreibt, kennt
sich die Autorin offensichtlich nicht nur
mit ihrer Schöpfung Harry Potter aus, son-
dern auch mit dem Pottern an sich. Das
geht auf einen gewissen Stephen Potter
(1900 bis 1960) zurück und umfasst die
Kunst, das letzte Wort zu haben und zum
Beispiel Großmäuler lässig auszutricksen.
Der Satiriker beherrschte das beispielhaft,
etwa beim Toscana-Talk. Kaum hat je-
mand einer bewundernden Runde seine ex-
klusiven Ferien in unberührten Gestaden
geschildert, wirft man ein, dass das ja alles
stimmen möge – aber es gelte halt nicht
für den Süden. War das jetzt etwa unhöf-
lich?  Angelika Boese, München

Nicht mehr mein Italien

„Haltet Mailand palmenfrei!“ vom 21. Fe-
bruar: Nun fahre ich seit circa 55 Jahren
regelmäßig nach Italien und habe so an die
fünf Jahre dort gelebt. Und ich habe es bis
vor circa zehn Jahren immer als befreiend
empfunden, die Querelen im eigenen Land
hinter mir zu lassen und einzutauchen in
die italienische Leichtigkeit. Doch was ist
aus meinem Italien geworden? Ein Land
von Miesepetern, Neidhammeln und vulgä-

ren Pöblern. Matteo Salvini von der Lega
Nord meinte, dass jetzt nur noch Affen und
Kamele fehlten, um Italien zu Afrika zu ma-
chen. Auch hier liegt er falsch. Italien ist
bereits voll von Affen und Kamelen ohne
Migrationshintergrund, und in manchen
Gegenden leiten diese sogar eine Partei.
„Che figuraccia!“ Inzwischen wurden eini-
ge der „afrikanischen“ Palmen von Jugend-
lichen angezündet. Was folgt dann als
Nächstes? Das Gift hat also schon Wirkung
gezeigt. Leider ist das mittlerweile ein ge-

samteuropäisches Problem geworden. Ich
kann nur dazu aufrufen, sich wieder auf
das zu besinnen, was unsere gemeinsame
europäische Kultur ausmacht: Toleranz
und Menschenrechte für alle!
 Günter Bettstetter, München

Vollblutaraber als Inspiration

„Der Bildhauer Fritz Koenig ist tot“ vom
24. Februar: Im Nachruf heißt es, dass der
weltbekannte Bildhauer „auf seinem Ge-

stüt bei Landshut“ gelebt hat. Dabei han-
delt es sich um eine hochkarätige Zucht
von Vollblutaraber-Pferden, unter denen
der Hengst Nuri Schalan in Fachkreisen
höchste Aufmerksamkeit genossen hat.
Ohne die Inspiration durch diese bemer-
kenswerten Tiere wären viele der Plastiken
Fritz Koenigs gar nicht möglich gewesen.
Wer einmal bei ihm in Ganselberg war,
konnte erleben, wie wichtig dem Bildhauer
das Leben mit diesen Pferden gewesen ist.
 Reineke Schmoll-Eisenwerth, Niederkassel

„Was für ein Glück“ vom 18./19. Februar:

Eines Grundrechts beraubt

Es ist erschütternd zu lesen, dass es jetzt
sogar kommerzielle Kinderwunsch-Mes-
sen gibt. Wo in Deutschland ungeborene
Kinder (noch) durch Gesetze geschützt wer-
den, stehen Medizinern und Biologen im
Ausland Tür und Tor offen, ihre skrupello-
sen Geschäfte zu machen und diese zu be-
werben. Es besteht dringendster Bedarf,
einerseits Wunscheltern über die psychi-
schen Konsequenzen für die so gezeugten
Kinder aufzuklären (was bisher nicht
erfolgt, schlimmer noch, es wird bewusst
unterschlagen), und andererseits bedarf es
gesetzlicher Richtlinien, die international
bindend sind.

Ein Kind ist mehr als die biologische
Verbindung von einer Eizelle und einer
Samenzelle. Mediziner versprechen ver-
führerisch die Erfüllung des sehnlichsten
Wunsches der Eltern. Auf die Frage, wie es
so gezeugten Kindern geht, fällt meist der
zynische Satz: „Sie sind froh, am Leben zu
sein.“ Diese simplistische Auslegung unter-
schlägt alle Risiken und die Qualen, die
sich für die Spenderkinder später im
Leben ergeben können. Nichtwissen um
ihre Herkunft beraubt sie nicht nur eines
Grundrechts, aber es unterschlägt auch
wichtige Informationen über ihre Vor-
fahren, wie deren Erlebnisse, Traumata
und Krankheitsgeschichten, was im
späteren Leben verhängnisvoll sein könn-
te. Solange es gesetzliche Schlupflöcher im
Ausland gibt, wird es „Reproduktionstou-
rismus“ geben und Kinderwunschpaare
werden in Kliniken in Tschechien, Spani-
en, Indien oder die USA reisen. Die eigene
Herkunft ist, wie in Ulrike Heidenreichs
Kommentar klargestellt, ein Grundrecht.
Somit darf die Zeugung von Kindern kei-
nesfalls kommerziellen Regeln unterlie-
gen. Es ist höchste Zeit, dass diese Machen-
schaften und solch absurde Messen vom
Gesetzgeber unterbunden werden.
 Raffaela Salis, Salzburg/Österreich

Die Identität ausbilden

Am Ende ihrer Meinung unterläuft der
Kommentatorin meines Erachtens eine
unzulässige Verallgemeinerung: Das
Wissen um eine genetische Wurzel ist
nicht das Wissen um die Identität. Ich bin
ohne Wenn und Aber der Meinung, dass
Kinder früh über die Zeugung mithilfe
einer Gametenspende aufgeklärt werden
sollten. Je früher das im Leben der Kinder
passiert, umso besser können diese Kinder
ihre Identität ausbilden. Identität ist das
Produkt eines psychischen Entwicklungs-
prozesses, der eben nicht nur von den
genetischen Wurzeln allein bestimmt
wird. Es gibt durchaus viele Adoptiv-
kinder und auch Kinder, die durch
Gametenspende gezeugt wurden, die eine
Identität besitzen.
 Dr. Susanne Quitmann, Hamburg

B A U S PA R E N

Nicht alle sind benachteiligt
H Ö F L I C H K E I T

Meist reicht
die goldene Regel
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Kein Hausbau, kein Geld: Bausparkassen dürfen jetzt hoch verzinste, nicht ausbe-
zahlte Verträge kündigen, entschied der Bundesgerichtshof. FOTO: KAI REMMERS/DPA-TMN
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Gebietsweise 

kräftige Regengüsse,

zum Teil stürmisch

Ein Tief über der westlichen Ostsee
bestimmt das Wetter in Mitteleuro-
pa. Dabei ist es verbreitet stark be-
wölkt, und es regnet zum Teil recht
kräftig. In höheren Lagen ist Schnee
mit dabei. Vereinzelt kann es auch
blitzen und donnern. Freundlicher ist
es auf der Iberischen Halbinsel. Dort
tauchen nur im äußersten Nordwes-
ten Schauer- und Gewitterwolken
auf. In Italien ist es heiter bis wolkig,
dabei ziehen über den Norden ein-
zelne Schauer hinweg.

Im Süden und Südosten wird es nach
Regen freundlicher. Sonst halten sich
meist größere Wolkenfelder, und ge-
bietsweise gehen zum Teil kräftige
Regenschauer nieder. Im Bergland
ist Schnee mit dabei. Vereinzelt kann
es Gewitter geben. Werte von 6 bis
14 Grad werden erreicht. Der Wind
weht mäßig bis frisch mit starken bis
stürmischen Böen aus West bis Süd-
west. In höheren Lagen besteht die
Gefahr von schweren Sturmböen
oder orkanartigen Böen.
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Kabul
Kairo
Kuwait
La Paz/Bol.
Lima
Los Angeles
Malediven
Manila
Mekka
Mexiko-Stadt
Miami
Montreal
Mumbai
Nairobi
New York
Panama
Peking
Perth
Riad
Rio de Janeiro
San Francisco
Singapur
Sydney
Teheran
Tel Aviv
Tokio
Vancouver
Washington

sonnig 25°

DAS WETTER

Mehr als nur 
ein guter Flug

Was lächelt in 14 Sprachen?
Ohne Umwege von A nach B – mit dem Lufthansa Guide Service. 
Er bringt Gruppen, Familien und ältere oder fremdsprachige 
Reisende durch den Flughafen – und das in bis zu 14 Sprachen!
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